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Satzung zur Verringerung der Zahl der Vertreter des Rates 0.2 
 
 
 

Satzung der Gemeinde Everswinkel zur 
 

Verringerung der Zahl der bei der Wahl der Vertretung 
 

der Gemeinde Everswinkel zu wählenden Vertreter 
 
 
 

§ 1 
 

(1) Die Zahl der bei der Wahl der Vertretung der Gemeinde Everswinkel zu wählenden 
Vertreter wird ab der Kommunalwahl 2009 von 32 auf 26, die Zahl der Wahlbezirke 
von 16 auf 13 verringert. 

 
(2)  § 3 Abs. 3 KWahIG bleibt unberührt. 
 
 
 

§ 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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